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eigentlich nichts Neues!
„Nichts Neues“, insbesondere bei Produkten mit hoher bis geringer 
Sicherheitsrelevanz, bedeutet zunächst einmal, dass nach dem 
„Stand der Technik“ gefertigt werden muss. Denn gemäß Produkt-
sicherheitsgesetz (ProdSG) ist die Markteinführung eines Produktes 
nur dann zulässig, „wenn es bei bestimmungsgemäßer oder vorher-
sehbarer Verwendung die Sicherheit und Gesundheit von Personen 
nicht gefährdet“. Ist dieser Nachweis mit rein zerstörungsfreien 
Methoden und gleichzeitig einhundertprozentiger Sicherheit nicht 

zielle Prozesse“. Für diese „speziellen Prozesse“ schreibt diese inter-

Qualitätsmanagementsystem (QMS) umzusetzen. Dessen Primärziel 
besteht ausschließlich darin, potenzielle Fehler, die ggf. erst im Ge-
brauch erkannt werden, von vornherein zu vermeiden und auf die-
sem Weg Produktnutzungssicherheiten zu gewährleisten. „Fehler-

Nun sind wir von derartigen „speziellen Prozessen“ umgeben. Sie 
sind daher ebenfalls „nichts Neues“, denn nur wenige Produkte und 
Fertigungsschritte sind wirklich zerstörungsfrei einhundertprozentig

konkretisiert werden.

tisierung stellt die Schweißtechnik dar. Auch beim Schweißen han-

ist zwar zerstörungsfrei zu testen, aber eben nicht einhundertpro-
zentig! Es gibt keine zerstörungsfreie Testmethodik, die mit einhun-

cher (Rest-)Festigkeit die Schweißung unter welchen Bedingungen 

und vertrauten Niettechnik haben die Schweißer seinerzeit frühzei-
tig damit begonnen, qualitätssichernde Maßnahmen und Qualitäts-

logie aufzunehmen. Diese Regelwerke stützen sich auf die drei 

sichts-)Personal mit nachweislich schweißtechnischen Kompeten-

ßer ihre Technologie zu einer vertrauenswür-
digen Fügetechnik und zur Verbindungstech-

Aus Qualitätssicherungssicht ist die Schweiß-
technik als Modellfall für die Klebtechnik zu 
betrachten. Geklebt wird heutzutage in nahe-

breite der Klebtechnik im Vergleich zu allen 
anderen Verbindungstechniken basiert dabei 
auf ihrer einzigartigen Fähigkeit, unterschied-

dig und sicher unter Erhalt produktrelevanter 

und zusätzliche, über das reine Verbinden hi-
nausgehende Funktionen in das geklebte Pro-
dukt zu integrieren. Diese Einzigartigkeit er-

tenden Materialentwicklung und der daraus 
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-
kombination („MultimaterialDesign“) das Potenzial, zur Verbin-

Wenn nun schon das Schweißen ein „spezieller Prozess“ ist, dass ist 
es das Kleben erst recht. Denn wie beim Schweißen gibt es auch für 
geklebte Produkte keine zerstörungsfreie Testmethodik, die mit ein-
hundertprozentiger Sicherheit nachweist, wie lange mit welcher 
(Rest-)Festigkeit eine Klebung unter welchen Bedingungen hält. Er-
schwerend im Vergleich zum Schweißen kommt noch hinzu, dass 

 natürlich gilt auch für geklebte Produkte das eingangs erwähnte 

Tragen. 

Deshalb ist, analog zum Modellfall „Schweißen“, diese Norm kleb-

Dafür werden die zum Schweißen analogen und bewährten Kern-

-

-
bung erfolgt ausschließlich hinsichtlich potenzieller Auswirkungen 
auf das Versagen der Klebung und stellt daher eine Schadensfolge-

 mögliche Gefährdung von Leib und Leben, große Umwelt-
schäden

 wahrscheinlich keine Personenschäden oder größere Um-

-

Verantwortung für die Klebtechnik sowie aller damit verbundenen 
Tätigkeiten. Das KAP ist im Betrieb die zentrale Ansprechstelle für 

Prozesses“ Kleben.

FÜHRUNG: REALE BEANSPRU-
CHUNG < MAXIMALE BEANSPRUCH-
BARKEIT
Die Verbindung ist unter Mitwirkung 
des Klebaufsichtspersonals (KAP) so zu 
bemessen, dass über die gesamte Pro-
duktlebenszeit ihre reale Beanspru-

Beanspruchbarkeit. Dieses muss nach-
vollziehbar dokumentiert werden. Die 
Nachweisführung selbst kann auf den 

-
-

Der Sinn hinter diesen drei Kernele-
menten für die praktische Anwendung 
ist die sich daraus ableitende, ganz-
heitliche Betrachtung der Klebtechnik 
durch die Zusammenführung der Kom-

Produktionsdurchführung und -pla-
nung, Einkauf, Arbeits- und Umwelt-
schutz, Instandsetzung und Qualitäts-

Klebkompetenzen.

auch „nichts Neues“! Wie schon beim Schweißen konkretisieren sie 
lediglich ein bestehendes QMS und legen den im Produktsicher-
heitsrecht verbindlichen „Stand der Technik“ für die fachgerechte 

Anforderungen an eine qualitätsgerechte Ausführung von Klebver-
bindungen als auch die allgemeinen organisatorischen, vertrag-

klebtechnischer Verbindungen.

allgemeine Industrie außerhalb des Schienenfahrzeugbaus. Die ver-

-
-

 QS-Normen Klebtechnik
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noch gültig.

Alle genannten Normen beziehen sich auf Klebungen unabhängig 
von

 (d. h., sie bezie-

(che-
misch härtend, physikalisch abbindend, mit kombiniertem Mecha-

von der Branche, in welcher oder für welche der geklebte Werk-

gelten weiter ausschließlich für den Schienenfahrzeugbau.) 

Die genannten Normen haben das Ziel, klebtechnische Anwendungs-
prozesse organisatorisch so zu gestalten, dass der Anwendende den 
gesamten Prozess und den Produktlebenszyklus robust und repro-
duzierbar gestaltet, also im normentechnischen Sinne „beherrscht“. 
Neben dieser konkreten Intention besteht das übergeordnete Ziel 
der Regelwerke dann darin, durch noch 
anwendungen die Anwendungsgebiete der Schlüsseltechnologie 
Kleben  weiterzuentwickeln und somit das in manchen 
Bereichen immer noch ausbaufähige Image des Klebens nachhaltig 
zu verbessern. 

Die Normen unterstützen die Klebtechnik also auf dem Weg zur 

ben es in ihrem Bereich vorgemacht. Machen wir es im Kleben ein-
fach ihnen nach. Es ist de facto also „nichts Neues“! 
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